
Amtliche Bekanntmachung der Hansestadt Demmin 

Betreff: Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Einzelhandels- und 
Zentrenkonzeptes für die Hansestadt Demmin 
(Fortschreibung 2022) 

Der von der Stadtvertretung in der Sitzung am 16.03.2022 gebilligte und zur 
öffentlichen Auslegung bestimmte Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes 
für die Hansestadt Demmin (Fortschreibung 2022) liegt in der Zeit vom 

11.04.2022 bis zum 10.05.2022 

in der Hansestadt Demmin, Haus II, Am Hanseufer 3, Bau- und Liegenschaftsamt, 
Zimmer 111 in 17109 Demmin während folgender Dienstzeiten: 
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 17:45 Uhr, 
Mittwoch von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Bedingt durch die Maßnahmen zur Bewältigung und Eindämmung der Corona­
Pandemie sind die Termine zur Einsicht in die Unterlagen beim Sekretariat des Bau­
und Liegenschaftsamtes unter 03998/ 256300 zwingend telefonisch anzumelden und 
abzustimmen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung 
und die vollständigen Auslegungsunterlagen während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung zusätzlich auch unter folgender Internetadresse 
https://www.demmin.de/bekanntmachungen/ für die Öffentlichkeit zur Verfügung 
stehen. 
Stellungnahmen zum Entwurf können während der Auslegungsfrist von jedermann 
mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Hansestadt Demmin, Haus II, 
Am Hanseufer 3, Bau- und Liegenschaftsamt, Zimmer 111, 17109 Demmin 
vorgebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den Entwurf des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Hansestadt 
Demmin (Fortschreibung 2022) unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

gez. Witkowski 
Bürgermeister 

- Siegel - 

Demmin, 18.03.2022


